
WAHLBELEHRUNG FÜR DIE 
WAHL ZUM 19. 
NIEDERSÄCHSISCHEN 
LANDTAG
09. OKTOBER 2022



DIE LANDTAGSWAHL

Am 09. Oktober 2022 wird der 19. Niedersächsische Landtag gewählt. 

Alle wahlberechtigten Bürger*innen erhalten ab dem 05. September 2022 eine 

Wahlbenachrichtigung zur Landtagswahl. Im Stadtgebiet Wolfsburg wird es ca. 

86.500 Wahlberechtigte geben.

Gewählt wird zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr. 

Ab 18.00 Uhr werden in Niedersachsen die Stimmen ausgezählt.



DER NIEDERSÄCHSISCHE LANDTAG

Von den 135 werden 87 Abgeordnete in den 

Wahlkreisen in direkter Wahl gewählt. Einen 

Wahlkreis gewinnt, wer die meisten Stimmen 

auf sich vereinigt hat. Die übrigen 

Abgeordneten werden nach, der für die 

Parteien abgegebenen Zweitstimme, auf die 

Landeslistenbewerber verteilt.



WAHLKREISE UND WAHLBEZIRKE

Als Wahlkreis 7 bildet Wolfsburg mit 86 

weiteren Wahlkreisen die Landtagswahlkreise 

(WK). Die nördlichen Teile Wolfsburgs gehören 

zum WK 5 Gifhorn Nord/Wolfsburg.

 Wahlkreis 7

 Wahlkreis 5



KONTAKT ZUR WAHLLEITUNG

Damit Sie uns am Wahltag unkompliziert 
erreichen können, ist die gebührenfreie 
Rufnummer 05361 – 28 2950 
eingerichtet.

Wenn Sie am Wahltag Fragen haben, 
die Sie nicht innerhalb des 
Wahlvorstandes beantworten können, 
rufen Sie uns einfach an. Wir werden 
Ihnen helfen.

Die Rufnummer ist eine 
Sammelnummer. Wenn uns viele 
Wahlvorstände gleichzeitig erreichen 
wollen, kann es zu Wartezeiten 
kommen. Verlieren Sie bitte nicht die 
Geduld und lassen es ruhig länger 
klingeln.

In einigen Fällen müssen wir die 
Wahlvorstände im Wahllokal erreichen.

Besitzen Sie ein Mobiltelefon, so 
nehmen Sie es am Sonntag bitte mit.

Haben Sie uns Ihre Handynummer noch 
nicht mitgeteilt, so teilen Sie uns diese 
Rufnummer bitte vor dem Wahltag mit.



WER DARF WÄHLEN?

Wahlberechtigt ist, wer

• Deutsche*r ist, im Sinne des Artikel 116 I Grundgesetz, das 

18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten 

seinen Wohnsitz in Niedersachsen hat (Hauptwohnung in 

Wolfsburg) oder sich dort gewöhnlich aufhält und, wer nicht 

vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Muster einer 

Wahlbenachrichtigung



WIE WIRD GEWÄHLT?

Es gibt zwei Möglichkeiten in Wolfsburg zu wählen.

1. Am Wahltag in einem der 129 Wahllokale im Stadtgebiet 

Wolfsburg

oder

2. per Briefwahl vor dem 09. Oktober 2022.



Bitte wählen Sie entsprechend Ihrem Ehrenamt Ihren 

Zuständigkeitsbereich aus, indem Sie auf die jeweilige 

Schaltfläche klicken. Sollte das nicht funktionieren, klicken Sie 

bitte zur entsprechenden Seitenzahl.

Urnenwahl / Wahl im 

Wahllokal (ab Seite 9)

WEITER ZU IHREM WAHLEINSATZ

Briefwahl (ab Seite 37) 



LANDTAGSWAHL - 09.10.2022
WAHLKREIS 5: GIFHORN 
NORD/WOLFSBURG

WAHLKREIS 7: WOLFSBURG



WAHLINFO
KREISWAHLLEITER IM WK 5: ERSTER KREISRAT DR. THOMAS WALTER

STELLV. KREISWAHLLEITER: KREISVERWALTUNGSDIREKTOR MATTHIAS RODE

KREISWAHLLEITER IM WK 7: OBERBÜRGERMEISTER DENNIS WEILMANN

STELLV. KREISWAHLLEITER: STADTRAT ANDREAS BAUER

STADT WOLFSBURG - GESCHÄFTSBEREICH BÜRGERDIENSTE/WAHLEN

TEL.: 05361 28 2950 ODER KOSTENLOS MIT HANDY 0800 5888060



WAHLKREISEINTEILUNG ZUR 
LANDTAGSWAHL



REPRÄSENTATIVE WAHLBEZIRKE
(NUR ZUR INFORMATION)

Die Auswahl erfolgt durch die Landeswahlleiterin im Einvernehmen mit den 

Statistischen Landesämtern. 

Es wird die Stimmabgabe von Männern und Frauen ausgewertet (keine Rückschlüsse 

auf einzelne Personen).

In Wolfsburg gibt es vier Wahlbezirke:

112 Vorsfelde WK 5

113 Vorsfelde WK 5

202 Kreuzheide WK 7

307 Hohenstein WK 7

Die Wahlvorstände werden gesondert informiert!



WER DARF WÄHLEN

Wahlberechtigt ist, wer

• Deutsche*r ist,

• das 18. Lebensjahr vollendet hat und

• seit mindestens drei Monaten den Wohnsitz in Niedersachsen hat (Hauptwohnung in 

Wolfsburg)



WIE WIRD GEWÄHLT

• eine Erststimme für die Wahl eines 

Wahlkreisabgeordneten/Direktkandidaten

• eine Zweitstimme für die Wahl einer 

Landesliste (Partei)

Die rechte obere Ecke des Stimmzettels fehlt 

zur Auflage der Blindenschablone.

Jede wahlberechtigte Person hat 2 
Stimmen:



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(7:15 UHR BIS 8:00 UHR)

Treffen 7:15 Uhr: Vorbereitung des Wahllokals, Öffnung um 8:00 Uhr!

Hausmeister*in übergibt:

• Wählerverzeichnis, Schnellmeldungen, Niederschriften, 1 Schlüssel für die Wahlurne,

Folgende Wahlunterlagen befinden sich in den Wahlräumen:

• 1 Wahlurne, die am Tisch des Wahlvorstands aufgestellt wird 

• 2 Wahlkabinen, Stimmzettel, Spuckschutzwände und Material (auf Vollständigkeit prüfen)

Verpflichtung der Mitglieder*innen des Wahlvorstandes zur Geheimhaltung

• 1. Schicht früh, 2. Schicht mittags

Wahlvorstand präsentiert politisch absolute Neutralität (Äußerungen, Anstecker …)

Mitglieder*innen des Wahlvorstandes dürfen ihr Gesicht nicht verhüllen ( §10 Abs. 2 Bundeswahlgesetz)



WAHLRAUM CHECKLISTE



WAHLWERBUNG

Verbot der Wählerbeeinflussung -Tragen von Wahlplakaten

-Verteilen Flyer, Flugblätter

-verbale Agitation, 

Diskussionen

in und am Wahlgebäude -Aufgabe Wahlvorstand, 

Hausrecht

im unmittelbaren Zugangsbereich zum 

Wahlgebäude, Schulhof

-keine Bannmeile, 8-10 Meter 

ist noch unmittelbar, 

Einzelfallbetrachtung 

erforderlich

außerhalb des Wahlgebäudes auf 

Schulgelände oder vergleichbarem 

Grundstück (z.B.Kindergarten)

-Aufgabe Gemeinde, Wahlamt 

unter 05361 28-2950 anrufen

-in Eilfällen Polizei

auf Zuwegung, bei nur schmalem Fußweg -ggf. bei Hinweisen Anruf

Wahlamt w. o.



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(8:00 UHR BIS 18:00 UHR)

• Wahlhandlung ist öffentlich (auch Auszählung)

• Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und auf dem Schulgelände

• Spendenteller ausdrücklich nicht erwünscht

• Ordnung im Wahlraum und regelmäßige Kontrolle der Wahlkabinen

• Kein Betrieb von PC oder Notebook (auch nicht vom Wahlvorstand)

11 Uhr: Zählung der Häkchen im Wählerverzeichnis  

ggf. Abfrage durch das Wahlamt

• Geplant: Forschungsgruppe Wahlen , ZDF:

Wahlbezirk 117 , 320 und 512 Interviews vor dem Wahlraum

Der Wahlvorstand erhält dazu eine Info.



WAHLABLAUF

1. Der Wähler zeigt seine Wahlbenachrichtigung (alternativ Ausweis) vor.

2. Pragmatisch sollte bereits jetzt das Häkchen im Wählerverzeichnis gesetzt werden (auch die letzte Seite 
ansehen).

3. Der Wähler wählt mit dem Stimmzettel. Dieser ist vollständig offen zu übergeben.



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(8:00 UHR BIS 18:00 UHR)

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen,

• dass die Stimmabgabe geheim erfolgt.

Eine Hilfe für Wahlberechtigte mit Behinderungen ist zulässig 

(durch den  Wahlvorstand oder durch Begleitpersonen). 

• dass keine unzulässige Hilfe geleistet wird 

• (nur die Wählerin/der Wähler befindet sich in der Wahlkabine).

• dass der Stimmzettel nicht außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet wird.

• dass der Stimmzettel so gekennzeichnet ist, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist, oder, dass er 
nicht mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis gefährdenden Kennzeichen versehen ist.

• dass die Wählerin/der Wähler in der Wahlkabine NICHT fotografiert oder filmt. 



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(8:00 UHR BIS 18:00 UHR)

Soweit die Stimmabgabe nicht den Kriterien auf der Vorseite entspricht, ist der Wähler grundsätzlich 
zurückzuweisen.

Eine Zurückweisung bedeutet, dass der*die zurückgewiesene Wähler*in auf Verlangen einen neuen 
Stimmzettel erhält, nachdem er den alten Stimmzettel im Beisein eines Mitglieds des Wahlvorstandes 
vernichtet hat. 

Ein*e Wähler*in ist ebenso zurückzuweisen, wenn er sich im Einzelfall auf Verlangen des 
Wahlvorstands nicht ausweisen kann oder die zur Feststellung der Identität erforderlichen 
Mitwirkungshandlungen verweigert. 

Hier wird kein Stimmzettel ausgehändigt!



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(8:00 UHR BIS 18:00 UHR)

Beurkundungsblatt (1. Seite im Wählerverzeichnis)

ACHTUNG!

Bei schriftlicher oder telefonischer 

Mitteilung des Wahlamtes handschriftlich die 

linke Spalte ändern und hinter dem Namen, der 

vom Wahlamt genannt wird, ein „W „ setzen.

Näheres wird telefonisch erläutert.



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(8:00 UHR BIS 18:00 UHR)

ACHTUNG:

W für Wahlschein im Wählerverzeichnis:

Die wahlberechtigte Person hat bereits einen Wahlschein + Briefwahlunterlagen erhalten.

Kommt jemand mit seinem eigenen roten Wahlbrief:

Er darf in jedem Wahllokal seines Wahlkreises ( 5 oder 7) wählen (s. Seite 2)

Der Wahlschein wird hinten in das Wählerverzeichnis gelegt und abends genau wie ein 

Häkchen als Wähler gezählt.

Aus Sicherheitsgründen sollte der mitgebrachte Stimmzettel vernichtet werden und ein neuer 

ausgehändigt werden.

Sonderfall: Bringt ein*e Wahlberechtigte*r nur den Wahlschein aus seinem Wahlkreis ( 5 oder 

7 ) mit, dann erhält auch er einen neuen Stimmzettel und darf wählen.

Das gilt allerdings nur wenn im Wählerverzeichnis nur ein „W“ vermerkt ist.

ACHTUNG! Der rote Wahlbrief für eine andere Person muss an die angegebene Anschrift auf 

dem Umschlag! Dasselbe gilt auch für einen bereits ausgefüllten Umschlag.



FÜHRUNG EINES WÄHLERVERZEICHNISSES

Zweite Überschrift

Müller, Luisa

Sonnenweg 1

------------------

Müller, Fritzi

Sonnenweg 1

----------------

Klein, Max

Sonnenweg 2

------------------

Cyganek, Agnes

Sonnenweg 5

--------------------

Steier, Marie

Sonnenweg 5

-------------------

Steier, Valeska

Sonnenweg 6

---------------------

Steier, Ben

Sonnenweg 10

Obige Namen sind frei 

erfunden.

Für jede*n Wähler*in wird 

ein Häkchen gesetzt.



AUSZÄHLUNG AM WAHLABEND

Ab 18.00 Uhr:

Schließung des Wahllokals

• Wahlhandlung beenden

• Öffentlichkeit herstellen (ggf. Zuschauer)

• Ermittlung des Wahlergebnisses

• Im Anschluss umgehende telefonische Schnellmeldung



BEURTEILUNG VON MÄNGELN BEI DER 
STIMMABGABE (§ 61 I NLWO)

• Im Zweifel bedenken, dass der Wille der*des Wähler*in darauf ausgerichtet ist, eine gültige 

Stimmabgabe herbeizuführen.

• Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

• nicht amtlich hergestellt ist.

• keine Kennzeichnung enthält.

• für einen anderen Wahlkreis gültig ist.

• den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt.

• einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

• nur eine Stimmabgabe enthält, die nicht abgegebene ist ungültig.



BEURTEILUNG VON MÄNGELN BEI DER 
STIMMABGABE (§ 61 I NLWO)

Praktische Beispiele für die Kennzeichnung und ihre Wertung: 

• Für die Stimmabgabe ist das Kreuz die Regelkennzeichnung. Aber auch andere zweifelsfreie Kennzeichnungen 

(z. B. ein senkrechter oder ein waagerechter Strich) sind zulässig. Eine solche Stimmabgabe ist somit gültig. 

• Eine Kennzeichnung, die außerhalb des auf dem Stimmzettel hierfür vorgesehenen Kreises angebracht ist, aber 

eindeutig einer bestimmten Bewerberin oder einem bestimmten Bewerber bzw. einer bestimmten Landesliste 

gilt, ist gültig. 

• Mehrere einwandfreie Kennzeichnungen einer Bewerberin, eines Bewerbers oder einer Landesliste auf einem 

Stimmzettel gelten als eine gültige Stimme.

• Es kommt vor, dass eine Wählerin oder ein Wähler sich für einen verschriebenen Stimmzettel keinen neuen 

geben lässt (§ 56 Abs. 8 Bundeswahlordnung), sondern das ursprünglich angebrachte Kennzeichen streicht 

und neu kennzeichnet. Die Gültigkeit richtet sich nach dem Einzelfall. Besteht kein Zweifel am Wählerwillen, 

dann ist die Stimmabgabe gültig.

• Allgemeine kritische Äußerungen, Erläuterungen andere Bewerbernamen neben der Stimmabgabe führen zur 

Ungültigkeit.



STIMMENAUSZÄHLUNG

Grundsatz: Sorgfalt vor Schnelligkeit

Feststellung der Zahl der Wähler/innen:

1. Stimmzettel der Wahlurne entnehmen und zählen (3.2 a der Niederschrift und Abschnitt 4           )

2. Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis (3.2 b der Niederschrift) und eingenommene Wahlscheine (3.2 c der Niederschrift und 

Abschnitt 4                ) zählen

►► Anzahl der Stimmzettel ═ Stimmabgabevermerke + Wahlscheine

(bei Abweichung: Zahl der Stimmzettel ist maßgeblich)

B

B1



ZÄHLUNG DER STIMMEN

Vorsortieren:

• gleichartig gekennzeichnete Stimmzettel nach Landesliste und Bewerbern

• Stimmzettel mit Kennzeichnungen für verschiedene Landeslisten/Bewerber

• Stimmzettel, die eindeutig ungültig sind

• Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben



STIMMENAUSZÄHLUNG

n

Zwischensumme 1 (ZS1)

Gültige Stimmen 

Bei Erst- und Zweitstimme gleiche 

Zahl eintragen 

Zwischensumme 1 (ZS1)

Ungültige Stimmen 

Bei Erst- und Zweitstimme

oberhalb der Kandidaten/Liste gleiche 

Zahl eintragen

Zwischensumme 2 (ZS2) 

Erst nach Zweitstimmen zählen 

und eintragen, dann nach 

Erststimmen zählen und 

eintragen

Zwischensumme 3 (ZS3) 

unklare Entscheidung Ergebnis 

auf der Rückseite des 

Stimmzettels vermerken dann in 

ZS3 bei Erst-u. Zweitstimmen 

eintragen 



SCHNELLMELDUNG

• Benutzen Sie den vorbereiteten Vordruck

• Nur die dort angegebene Telefonnummer 

anrufen

• Beim Anruf angeben: Name der/des 

Meldenden, Wahlbezirk

• Eine persönliche Abgabe in der 

Wahlzentrale ist nicht möglich

Die Wahlniederschrift muss von allen 

Wahlvorstandsmitgliedern unterschrieben 

werden!



AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG UND 
FAHRTKOSTEN

Diese Liste ist ausgefüllt und vom gesamten

Wahlvorstand unterschrieben am Wahlabend 

mit dem Wählerverzeichnis abzugeben.



ABLIEFERUNGSBESTÄTIGUNG

• Etiketten mit Wahlbezirksnummern auf die 
gepackten Pakete kleben.

• Die verschlossenen Wahlurnen mit dem übrigen 
Material verbleiben im Wahllokal !!



WAHLERGEBNISSE AM WAHLABEND

Über das Internet / die Wahl-App:

Interessierte können das vorläufige Wahlergebnis auch per App abrufen. Dazu ist im Browser lediglich 

„wahlen.wolfsburg.de“ einzugeben. 

Die App funktioniert mit gängigen Smartphones (Android/IOS-Apple/WindowsPhone). Der Nutzer landet 

dann auf der Startseite mit den vorläufigen Wahlergebnissen.

Internetnutzer können über wahlen.wolfsburg.de oder über die Internetseite der Stadt Wolfsburg, 

www.wolfsburg.de/wahlen, die dann auf die Präsentation verweist, die Entwicklung der 

Zwischenergebnisse am Wahlabend verfolgen. 

http://www.wolfsburg.de/wahlen




VIELEN DANK FÜR IHRE 
MITARBEIT!



LANDTAGSWAHL - 09.10.2022
WAHLKREIS 5: GIFHORN 
NORD/WOLFSBURG

WAHLKREIS 7: WOLFSBURG
Briefwahl

Treffen 15 Uhr



WAHLINFO
KREISWAHLLEITER IM WK 5: ERSTER KREISRAT DR. THOMAS WALTER

STELLV. KREISWAHLLEITER: KREISVERWALTUNGSDIREKTOR MATTHIAS RODE

KREISWAHLLEITER IM WK 7: OBERBÜRGERMEISTER DENNIS WEILMANN

STELLV. KREISWAHLLEITER: STADTRAT ANDREAS BAUER

STADT WOLFSBURG - GESCHÄFTSBEREICH BÜRGERDIENSTE/WAHLEN

TEL.: 05361 28 2950 ODER KOSTENLOS MIT HANDY 0800 5888060



WAHLKREISEINTEILUNG ZUR 
LANDTAGSWAHL

Vorsfelde

Wendschott

Velstove

Brackstedt

Warmenau



WER DARF WÄHLEN

Wahlberechtigt ist, wer

• Deutsche*r ist,

• das 18. Lebensjahr vollendet hat und

• seit mindestens drei Monaten den Wohnsitz in Niedersachsen hat (Hauptwohnung in 

Wolfsburg).



WIE WIRD GEWÄHLT

• Eine Erststimme für die Wahl eines 

Wahlkreisabgeordneten

• Eine Zweitstimme für die Wahl einer 

Landesliste (Partei)

Die rechte obere Ecke des Stimmzettels fehlt 

zur Auflage der Blindenschablone.

Jede wählende Person hat 2 Stimmen:



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(7.15 UHR BIS 8.00 UHR)

• Vorbereitungen beginnen um 15:00 Uhr

• Wahlhandlung ist auch hier öffentlich, Wahlraum ständig besetzen

• Verpflichtung der Wahlvorstandsmitglieder zur Geheimhaltung

• Abholung der roten Wahlbriefe aus Rathaus A, Zi. 51 
(früher: Kassenhalle) sowie 

ggf. Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine

• Wahlvorsteher*in hat ausschlaggebende Stimme bei 
Abstimmungen mit Stimmengleichheit

• Es müssen immer mindestens 3 Mitglieder des Wahlvorstands anwesend sein!

• Wahlvorstand präsentiert politisch absolute Neutralität 
(Äußerungen, Anstecker …)

• Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen ihr Gesicht nicht 
verhüllen ( §10 Abs. 2 Bundeswahlgesetz)



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
15.00 BIS 18.00 UHR

Ist der*die Wahlscheinwähler*in aus dem 

richtigen Wahlkreis? 

In Wolfsburg 

erfolgt die Auszählung zur Landtagswahl 

für den Wahlkreis 7, Wolfsburg.

Die eidesstattliche Versicherung 

muss von der wählenden 

Person/Hilfsperson unterschrieben worden 

sein. Sie darf nicht abgeschnitten sein.

Das Datum 

kann fehlen.



AUFGABEN WAHLVORSTEHER*INNEN

Die Bearbeitung erfolgt bei der Briefwahl in zwei Schritten:

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

• Die Bewertung der roten Wahlbriefe ist bis 18:00 Uhr beendet.

• An den fehlerhaften und damit zurückgewiesenen roten Wahlbriefen wurden die entsprechenden 

Papierabschnitte befestigt, sie werden samt Inhalt der Niederschrift im Umschlag beigefügt und 

werden nicht als Wähler gezählt (Eintragung unter 2.5.2 und 2.5.3).

• Die gültigen Wahlscheine werden gezählt, dies kann bereits am Nachmittag vorbereitet werden. Die 

Summe wird ab 18:00 Uhr unter 3.2.2 in die Niederschrift eingetragen.

Ab 18:00 Uhr

• Schließung des Wahllokals und Öffentlichkeit herstellen (ggf. Zuschauer)

• Ermittlung des Wahlergebnisses (Inhalt der blauen Stimmzettelumschläge)

• Im Anschluss umgehende telefonische Schnellmeldung 



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(15.00 BIS 18.00 UHR)

• Öffnen aller hellroten Wahlbriefe

• Beurteilung des Inhalts

• Ordnungsgemäßer Inhalt: 

ein unterschriebener Wahlschein und ein geschlossener blauer Stimmzettelumschlag

• Inhalt des hellroten Wahlbriefes in Ordnung:

• alle gültigen Wahlscheine sammeln,

- blaue Stimmzettelumschläge dürfen bei der Landtagswahl aufgeschlitzt in die 
Wahlurne eingeworfen werden,

- der Inhalt darf nicht eingesehen werden!!



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(15.00 BIS 18.00 UHR)

Hellroter Wahlbrief ist zurückzuweisen, 

• weil dem roten Wahlbriefumschlag kein blauer Stimmzettelumschlag beigefügt ist. 

• weil dem roten Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beigefügt ist. 

• weil dem Wahlschein die vorgeschriebene „Versicherung an Eides statt“ zur Briefwahl fehlt.

• weil weder der rote Wahlbriefumschlag noch der blaue Stimmzettelumschlag verschlossen ist.

• weil der rote Wahlbriefumschlag mehrere blaue Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche 

Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen „Versicherung an Eides statt“ versehener Wahlscheine 

enthält.

• weil kein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag benutzt worden ist.

• weil ein blauer Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das 

Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren 

Gegenstand enthält. 



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(8.00 UHR BIS 18.00 UHR)

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen,

• dass die Stimmabgabe geheim erfolgt.

Eine Hilfe für Wahlberechtigte mit Behinderungen ist zulässig 

(durch den  Wahlvorstand oder durch Begleitpersonen). 

• dass keine unzulässige Hilfe geleistet wird.

(nur die Wählerin/der Wähler befindet sich in der Wahlkabine).

• dass der Stimmzettel nicht außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder gefaltet wird.

• dass der Stimmzettel so gekennzeichnet ist, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist, oder, dass er 
nicht mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis gefährdenden Kennzeichen versehen ist.

• dass die Wählerin/der Wähler in der Wahlkabine nicht fotografiert oder filmt. 



AUFGABEN DER WAHLVORSTEHER*INNEN
(8.00 UHR BIS 18.00 UHR)

Die Einsender*innen zurückgewiesener Wahlbriefe 

werden nicht als Wähler*innen gezählt. Ihre Stimmen gelten

als nicht abgegeben. 

Der gesamte Inhalt muss wieder in den hellroten Wahlbrief. Den Umschlag 

schließen, Zurückweisungsgrund (entsprechende Papierabschnitte) anheften, 

fortlaufend nummerieren und der Niederschrift im Umschlag beifügen.

(In der Niederschrift nur unter Punkt 2.5.2 und 2.5.3 eintragen. 

Sie werden sonst nirgendwo weiter mitgezählt.)



BEURTEILUNG VON MÄNGELN BEI DER 
STIMMABGABE (AB 18.00 UHR WAHLENDE)

• Im Zweifel bedenken, dass der Wille des Wählers darauf ausgerichtet ist, eine gültige Stimmabgabe 

herbeizuführen.

• Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

• nicht amtlich hergestellt ist.

• keine Kennzeichnung enthält.

• für einen anderen Wahlkreis gültig ist.

• den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt.

• einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

• nur eine Stimmabgabe enthält, die nicht abgegeben ist, ist eine ungültige Stimme.

Eintragung der ungültigen Stimmen jeweils oben bei Erststimmen 

und oben bei Zweitstimmen in der Niederschrift.



BEURTEILUNG VON MÄNGELN BEI DER 
STIMMABGABE (AB 18 UHR WAHLENDE)

Praktische Beispiele für die Kennzeichnung und ihre Wertung: 

• Für die Stimmabgabe ist das Kreuz die Regelkennzeichnung. Aber auch andere zweifelsfreie Kennzeichnungen (z. B. ein 

senkrechter oder ein waagerechter Strich) sind zulässig. Eine solche Stimmabgabe ist somit gültig. 

• Eine Kennzeichnung, die außerhalb des auf dem Stimmzettel hierfür vorgesehenen Kreises angebracht ist, aber eindeutig einer 

bestimmten Bewerberin oder einem bestimmten Bewerber bzw. einer bestimmten Landesliste gilt, ist gültig. 

• Mehrere einwandfreie Kennzeichnungen einer Bewerberin, eines Bewerbers oder einer Landesliste auf einem Stimmzettel 

gelten als eine gültige Stimme.

• Es kommt vor, dass eine Wählerin oder ein Wähler sich für einen verschriebenen Stimmzettel keinen neuen geben lässt (§ 56 

Abs. 8 Bundeswahlordnung), sondern das ursprünglich angebrachte Kennzeichen streicht und neu kennzeichnet. Die Gültigkeit 

richtet sich nach dem Einzelfall. Besteht kein Zweifel am Wählerwillen, dann ist die Stimmabgabe gültig.

• Allgemeine kritische Äußerungen, Erläuterungen andere Bewerbernamen neben der Stimmabgabe führen zur Ungültigkeit.



ERMITTLUNG DES WAHLERGEBNISSES
(AB 18 UHR WAHLENDE)

Grundsatz: Sorgfalt vor Schnelligkeit

1. Wahlurne leeren und Zählung der blauen Stimmzettelumschläge (=Wähler) unter 3.2.1 und in Abschnitt 4        =  eintragen (bei der 

Briefwahl identische Zahl)

2. Zählung der Wahlscheine (unter 3.2.2 eintragen) Blaue Stimmzettelumschläge = Wahlscheine (bei Abweichung gilt die Anzahl der 

blauen Stimmzettelumschläge als Wählerzahl)

3. Beurteilung des Inhalts der blauen Stimmzettelumschläge. 

Im Anschluss umgehende telefonische Schnellmeldung.

B B1



BEURTEILUNG DES INHALTS DER BLAUEN 
STIMMZETTELUMSCHLÄGE
(8.00 UHR BIS 18.00 UHR)

Sie werden zusammengefasst als 1 gültiger Stimmzettel gezählt.

Sie werden zusammengefasst als 1 ungültiger Stimmzettel gezählt.

Sie werden zusammengefasst und als 1 gültiger Stimmzettel gezählt.

Sie werden jeweils als ein ungültiger Stimmzettel gezählt.

Mehrere Stimmzettel befinden sich im blauen 

Stimmzettelumschlag:

• die Stimmzettel sind gleich lautend

• jeder Stimmzettel enthält eine andere 

Stimmabgabe

• ein Stimmzettel ist gekennzeichnet, 

der andere ist leer

• der blaue Stimmzettelumschlag ist 

leer/ der Stimmzettel ist leer



STIMMENAUSZÄHLUNG

Zwischensumme 1 (ZS1)

Gültige Stimmen 

Bei Erst- und Zweitstimme gleiche 

Zahl eintragen. 

Zwischensumme 1 (ZS1)

Ungültige Stimmen 

Bei Erst- und Zweitstimme

oberhalb der Kandidaten/Liste gleiche 

Zahl eintragen.

Zwischensumme 2 (ZS2) 

Erst nach Zweitstimmen zählen 

und eintragen, dann nach 

Erststimmen zählen und 

eintragen.

Ungültige Stimmen 

bei Erst- oder Zweitstimme

oberhalb der Kandidaten/Liste 

eintragen.

Zwischensumme 3(ZS3) 

Unklare Entscheidung: Ergebnis 

auf der Rückseite des 

Stimmzettels vermerken, dann in 

ZS3 bei 

Erst-u. Zweitstimmen eintragen. 

Ungültige Stimmen 

bei Erst- oder Zweitstimme

oberhalb der Kandidaten/Liste 

eintragen.



SCHNELLMELDUNG

Bei der Auszählung der Briefwahl werden keine 

Wahlberechtigtenzahlen unter A1+A2 eingetragen.



SCHNELLMELDUNG UND NIEDERSCHRIFT

• benutzen Sie den vorbereiteten Vordruck

• nur die dort angegebene Telefonnummer anrufen

• beim Anruf angeben: Name der/des Meldenden, Wahlbezirk

• eine persönliche Abgabe in der Wahlzentrale ist nicht möglich

Die Wahlniederschrift ist von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.



AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG UND 
FAHRTKOSTEN

Diese Liste ist ausgefüllt und vom gesamten

Wahlvorstand unterschrieben am Wahlabend 

mit dem Wählerverzeichnis abzugeben.



Bitte daran denken: Etiketten mit Wahlbezirksnummern  
auf die gepackten Pakete kleben.



WAHLERGEBNISSE AM WAHLABEND

Über das Internet / die Wahl-App:

Interessierte können das vorläufige Wahlergebnis auch per App abrufen. Dazu ist im Browser lediglich 

„wahlen.wolfsburg.de“ einzugeben. 

Die App funktioniert mit gängigen Smartphones (Android/IOS-Apple/WindowsPhone). Der Nutzer landet 

dann auf der Startseite mit den vorläufigen Wahlergebnissen.

Internetnutzer können über wahlen.wolfsburg.de oder über die Internetseite der Stadt Wolfsburg, 

www.wolfsburg.de/wahlen, die dann auf die Präsentation verweist, die Entwicklung der 

Zwischenergebnisse am Wahlabend verfolgen. 

http://www.wolfsburg.de/wahlen




VIELEN DANK FÜR IHRE 
MITARBEIT!


